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E R S T E R  A B S C H N I T T  
R E C H T  D E R  E H E S C H L I E S S U N G

A .  E h e f ä h i g k e i t

§ 1
Ehemündigkeit

* *
1. Ein Mann soll nicht vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebens

jahres, eine Frau soll nicht vor Vollendung des sechzehnten Lebensjahres 
■ eine Ehe eingehen. « •

j! 2. Dem Mann und der Frau kann Befreiung von: dieser Vorschrift be
willigt werden, dem Mann jedoch nur dann, wenn er das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, und nicht mehr unter elterlicher Gewalt oder 
unter Vormundschaft steht.

. §2
} Geschäftsunfähigkeit

Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.

§ 3
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und der Sorgeberechtigten

1. Wer minderjährig oder aus anderen Gründen in der Geschäftsfähig
keit beschränkt ist, bedarf zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters. *

2. Steht dem gesetzlichen Vertreter eines Minderjährigen nicht gleich
zeitig die Sorge für die Person des Minderjährigen zu, oder ist neben ihm 
noch ein anderer sorgeberechtigt, so ist ^uch die Einwilligung des Sorge
berechtigten erforderlich.

3. Verweigert der gesetzliche Vertreter oder der Sorgeberechtigte die 
Einwilligung ohne triftige Gründe, so’kann der Vormundschaftsrichter sie 
auf Antrag aes Verlobten, der der Einwilligung bedarf, ersetzen.
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